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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.2007

Norm

StVO §27 Abs1

Rechtssatz

Eine Bodenmarkiermaschine wird für die Instandhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs

verwendet. Sie ist somit ein Fahrzeug des Straßendienstes, auf das § 27 StVO anzuwenden ist.

Entscheidungstexte

2 Ob 11/07t
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